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VERORDNUNG EWG) Nr. 170/80 DER KOMMISSION
vom 25. Januar 1980

über die Verlängerung der vorübergehenden Aussetzung der Vorausfestsetzung
der Ausfuhrerstattungen für Butter, Butteroil und Magermilchpulver

Da die Gründe, die zu diesen Maßnahmen geführt
haben, fortbestehen, sind diese Maßnahmen für die
betreffenden Erzeugnisse, mit Ausnahme von Mager
milchpulver in Kleinpackungen, für einen begrenzten
Zeitraum beizubehalten, um die Lage verfolgen und
die Bestimmungen für die Ausfuhr der betreffenden
Erzeugnisse gegebenenfalls anpassen zu können.

' Der Verwaltungsausschuß für Milch und Milcherzeug
nisse hat nicht innerhalb der ihm von seinem Vorsit
zenden gesetzten Frist Stellung genommen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des
Rates vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Milch und Milcherzeugnisse ( 1 ), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1761 /78 (2),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 876/68 des
Rates vom 28. Juni 1968 über die Grundregeln für die
Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von
Milch und Milcherzeugnissen und die Kriterien für
die Festsetzung der Erstattungen (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2429/72 (4), insbe
sondere auf Artikel 5 Absatz 4 erster Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Durch die Verordnung (EWG) Nr. 79/80 der Kommis
sion vom 16. Januar 1980 (5) ist die vorübergehende
Aussetzung der Vorausfestsetzung der Ausfuhrerstat
tungen für Butter und Butteroil verlängert worden .
Die vorübergehende Aussetzung der Vorausfestsetzung
der Ausfuhrerstattungen für Magermilchpulver ist
durch die Verordnung (EWG) Nr. 131 /80 der Kom
mission vom 22. Januar 1980 (6) ausgesetzt worden.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Vorausfestsetzung der Erstattungen der Erzeug
nisse der Tarifstellen 04.02 A II b) 1 und 04.02 B I b)
2 aa) sowie der Tarifnummer 04.03 des Gemeinsamen
Zolltarifs bleibt in der Zeit vom 26. Januar bis 1 . Fe
bruar 1980 einschließlich ausgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Januar 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 25. Januar 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident
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